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Gemeinsame elterliche Sorge bei nicht Verheirateten1

Einleitung
Am 21.7.20102 hat das Bundesverfassungsgericht
entschieden, dass das Elternrecht des Vaters eines
nichtehelichen Kindes aus Art. 6 Abs. 2 GG dadurch
verletzt ist, dass er nach geltendem Recht ohne Zu-
stimmung der Mutter generell von der Sorgetragung
für sein Kind ausgeschlossen ist und dass er gericht-
lich nicht überprüfen lassen kann, ob es aus Gründen
des Kindeswohls angezeigt ist, ihm zusammen mit
der Mutter die Sorge für sein Kind einzuräumen oder
ihm sogar anstelle der Mutter die Alleinsorge für sein
Kind zu übertragen.

Wenige Monate vorher, am 3.12.20093, hatte der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ei-
nem deutschen Fall ähnlich entschieden: Der Ge-
richtshof gelangte im Fall Zaunegger zu dem Ergeb-
nis, dass deutsche Väter außerehelich geborener Kin-
der beim Zugang zur gemeinsamen elterlichen Sorge
diskriminiert würden. In der entsprechenden deut-
schen gesetzlichen Regelung liege eine Verletzung der
Art. 14 und 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention.

Es besteht also Handlungsbedarf und dement-
sprechend ist die Gesetzgebungsmaschine ange-
sprungen – innerhalb und außerhalb des Deutschen
Bundestages wird heftig diskutiert, wie eine Lösung
für nichteheliche Väter aussehen muss, die mit der
deutschen Verfassung und der Europäischen Men-
schenrechtskonvention übereinstimmt.

I. Geschichtlicher Rückblick
Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet
sind oder waren, wurden bis vor kurzem nichteheli-
che Kinder genannt, bei Inkrafttreten des Bonner
Grundgesetzes im Jahre 1949 hießen sie uneheliche
Kinder. Für diese Kinder waren die Eltern zu keiner
Zeit in gleicher Weise rechtlich zuständig:

1.) Bei Inkrafttreten des ersten allgemeinen deut-
schen Zivilrechts am 1.1.1900, welches die Partiku-
larrechte aus der Zeit vor der deutschen Reichsgrün-
dung, also vor 1871, ablöste, nahm der Vater eines
unehelichen Kindes an dessen Erziehung, an Fürsor-
ge und Versorgung in keiner Weise teil. Nach dem
Gesetz galt er als mit seinem Kind nicht verwandt.
Stand er als Vater fest – was mangels zuverlässiger
wissenschaftlicher Untersuchungen nicht einfach

war –, so schuldete er dem Kind Unterhalt, bis das
Kind 16 Jahre alt war. Die Mutter erhielt keinerlei
Unterstützung von dem Vater, insbesondere keinen
Unterhalt, sieht man einmal davon ab, dass der Vater
der Mutter die Entbindungskosten und einen Unter-
halt für die ersten 6 Wochen nach der Entbindung
schuldete. Wir haben vor uns das klassische Modell
des bloßen Zahlvaters, des Erzeugers, der sein Kind
häufig überhaupt nicht kannte, es oft auch gar nicht
sehen wollte, im übrigen hatte er auch kein Besuchs-
recht, konnte sein Kind also, selbst wenn er zu dem
Kind Kontakt herstellen wollte, gegen den
Widerstand der Mutter nicht sehen, nicht
kennenlernen.

Diese uns heute geradezu unmenschlich vorkom-
mende Regelung hatte viele Gründe. Ihr lag ein Mo-
dell zugrunde, dass ein junger Mann aus gutem Hau-
se sich mit einem Dienstmädchen eingelassen hatte,
dessen uneheliches Balg an der Vaterfamilie auf kei-
nen Fall partizipieren sollte, weder im persönlichen
Bereich, noch vor allem im Bereich des Vermögens.
Das Kind wurde deshalb rechtlich allein der Mutter
zugeordnet, es erhielt deren Familiennamen, die
Mutter und ihr soziales Milieu entschieden über das
Aufwachsen und Fortkommen des Kindes, das Kind
hatte weder zu Lebzeiten des Vaters noch nach dessen
Tod Anteil an dessen Vermögen. War also die Mutter
allein zuständig, so stand ihr doch nicht die elterliche
Gewalt über ihr eigenes Kind zu. Sie hatte lediglich
das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes
zu sorgen, gesetzliche Vertreterin ihres Kindes war sie
nicht, das Kind brauchte einen Vormund.

2.) Dieser gesellschaftliche Grundkonsens überdau-
erte, aus unserer heutigen Sicht erstaunlicherweise,
nicht nur den Ersten, sondern auch den Zweiten
Weltkrieg und vier politische Systeme in Deutsch-
land, also das Kaiserreich, die Weimarer Republik,
das Hitlerregime und die Bonner Republik, also den
Beginn der Bundesrepublik, ohne dass sich
Entscheidendes änderte.

Erst im Jahre 1970, also gerade einmal vor 40 Jah-
ren, schaffte der Deutsche Bundestag erste zaghafte
Schritte im Verhältnis zwischen unehelichem Vater
und unehelichem Kind, um diese einander rechtlich
näher zu bringen. Dies tat der Deutsche Bundestag
freilich nicht freiwillig und auch nicht aus Überzeu-
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gung, sondern gezwungenermaßen: Stand doch in
dem Bonner Grundgesetz von 1949 in Art. 6 Abs. 5
der Befehl des Verfassungsgesetzgebers, dass den un-
ehelichen Kindern durch die Gesetzgebung die glei-
chen Bedingungen für ihre leibliche und seelische
Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu
schaffen seien wie den ehelichen Kindern.

Diesen Verfassungsauftrag auszuführen, bemühte
sich der Deutsche Bundestag seit 1956, jedoch ohne
durchschlagenden Erfolg. Streitig war vor allem, wel-
che Rechtsstellung die Mutter erhalten sollte, etwa die
volle elterliche Sorge oder doch eine amtliche Mitwir-
kung, hier also eine Amtspflegschaft für das Kind.
Ebenso streitig war die Frage, welchen Unterhalt das
Kind erhalten sollte, gemessen etwa am väterlichen
Standard oder an dem der Mutter? Eine dritte große
Streitfrage betraf die eigene Versorgung der Mutter,
also deren Unterhalt. Ein jahrelanger Beratungsmara-
thon im Bundestag und Bundesrat begann, der
schließlich durch eine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts von Januar 19694, immerhin 20 Jah-
re nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, verkürzt und
beendet wurde, weil das Verfassungsgericht eine Um-
setzung von Art. 6 Abs. 5 GG bis zum Ende der lau-

fenden Wahlperiode verlangte und zugleich anordne-
te, dass anderenfalls das entgegenstehende Familien-
recht nicht mehr angewendet werden dürfe und die
Rechtsprechung den Willen der Verfassung ohne
entsprechende gesetzliche Regelung umzusetzen
habe. Da die laufende Legislatur im Herbst 1969
endete, war also höchste Eile geboten.

Diese höchstrichterliche Ohrfeige, anders kann man
es nicht ausdrücken, führte endlich dazu, dass im
Laufe des Jahre 1969 das sogenannte Nichteheli-
chengesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet
wurde, das sodann am 1.7.1970 in Kraft trat. In die-
sem Gesetz war nun geregelt, dass Vater und Kind
miteinander verwandt sind, dass das Kind, das nun
nicht länger „unehelich“, sondern „nichtehelich“
hieß, nach wie vor nicht unter der elterlichen Gewalt,
die später elterliche Sorge hieß, der Mutter stand,
sondern dass der Mutter ein Pfleger zur Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben bestellt werden musste,
dass der Familienname des Kindes der der Mutter
war, dass das Kind Unterhalt vom Vater erhielt und
auch die Mutter einen einjährigen Unterhalt. Beson-
ders wichtig: Erstmals erhielt der Vater das Recht
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zum persönlichen Verkehr mit dem Kind, allerdings
nur, wenn die Mutter ihm hierzu Gelegenheit gab.
Gab die Mutter ihre Zustimmung zu diesem persön-
lichen Kontakt nicht, so konnte das Vormund-
schaftsgericht den Umgang anordnen, wenn dies
dem Wohl des Kindes diente. Erstmals wurde das
Kind nun auch an der Vaterfamilie beteiligt. Es wur-
de zwar nicht erbberechtigt nach dem Vater, aber es
erhielt einen sogenannten Erbersatzanspruch und
einen Anspruch auf vorzeitigen Erbausgleich.

Damit war ein Riesenschritt getan in Richtung
Teilhabe des Vaters am Leben des Kindes und vice
versa Teilnahme des Kindes am Leben und an der Fa-
milie des Vaters.

3.) In der DDR verlief diese Entwicklung gänzlich
anders: Nach Art. 33 der DDR Verfassung durfte die
außereheliche Geburt weder dem Kind noch seinen
Eltern zum Nachteil gereichen. Entgegenstehende
Gesetze waren automatisch aufgehoben. In dem Ge-
setz über den Mutter- und Kindesschutz vom
27.9.1950 hieß es „Die nichteheliche Geburt ist kein
Makel. Der Mutter eines nichtehelichen Kindes ste-
hen die vollen elterlichen Rechte zu, die nicht durch
Einsetzung eines Vormundes geschmälert werden
dürfen.“ Der Unterhaltsanspruch des Kindes richtete
sich nach der wirtschaftlichen Lage beider Eltern.
Das Familiengesetzbuch der DDR von 1965 gestat-
tete dem Vater den persönlichen Verkehr mit dem
Kind, aber nur, wenn und soweit die Mutter
zustimmte. Das Kind war wie ein eheliches Kind des
Vaters erbberechtigt.

4.) Da die nichteheliche Mutter in der DDR die volle
elterliche Sorge innehatte, während die nichteheliche
Mutter aus der Bundesrepublik noch immer mit der
Amtspflegschaft belastet war, traten die eben geschil-
derten Regeln des BGB zunächst, einer entsprechen-
den Regelung im Einigungsvertrag folgend, in dem
Beitrittsgebiet nicht in Kraft, die nichteheliche DDR
Mutter blieb also volle Inhaberin der elterlichen Ge-
walt, auch die übrigen eben genannten Regeln der
DDR galten für nichteheliche Kinder aus der DDR
weiter. Diese Gabelung zwischen Ost und West, also
eine völlig unterschiedliche Rechtsstellung des nicht-
ehelichen Vaters wie auch der nichtehelichen Mutter,
je nachdem, ob die Eltern im Osten oder Westen
lebten, hielt immerhin 8 Jahre an.

5.) Wie ausgeführt, war in der Bundesrepublik am
1.7.1970 ein Schritt zur Gleichstellung des nichtehe-
lichen Kindes und seiner Eltern mit der Stellung der
ehelichen Kinder getan. Aber es war noch ein langer

steiniger Weg bis zu der Rechtslage, die das Bundes-
verfassungsgericht in seiner jüngsten, eingangs er-
wähnten Entscheidung dargestellt und erneut
kritisiert hat.

Am 1.1.1980 trat in der Bundesrepublik das Sor-
gerechtsänderungsgesetz in Kraft, das das Umgangs-
recht des nichtehelichen Vaters stärkte. Zwar war er
insoweit immer noch von der Zustimmung der Mut-
ter abhängig. Aber erstmals wurde in jenem Gesetz,
soweit es das Umgangsrecht des Vaters anging, auf
die Vorschrift verwiesen, die für den Umgang ge-
schiedener Eltern mit ehelichen Kindern galt, § 1634
BGB. Nunmehr konnte das Vormundschaftsgericht,
das damals noch zuständig war, dem Vater auch ge-
gen den Willen der Mutter ein Umgangsrecht einräu-
men, wenn der Umgang zwischen Vater und Kind
dem Wohl des Kindes diente.

6.) Bis zur gemeinsamen elterlichen Sorge nichteheli-
cher Eltern sollte es aber noch fast 20 weitere Jahre
dauern: Erst das Kindschaftsrechtsreformgesetz von
1997, in Kraft seit dem 1.7.1998, brachte nicht nur
die Neuerung, dass die Eltern eines ehelichen Kindes
auch bei Trennung und Scheidung grundsätzlich ge-
meinsam sorgeberechtigt blieben. Sondern es brachte
auch die ganz neue Regelung, dass nun auch nicht
miteinander verheiratete Eltern erstmals gemeinsam
sorgeberechtigt werden konnten. § 1626a BGB be-
stimmt, dass Eltern, die bei der Geburt des Kindes
nicht miteinander verheiratet sind, die elterliche Sor-
ge dennoch gemeinsam zusteht, wenn sie erklären,
dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen
(Sorgeerklärung) oder wenn sie einander heiraten.
Fehlt beides, so steht das Kind unter der alleinigen
vollen elterlichen Sorge der Mutter.

Diese Neuregelung war eine Sensation und sie ist
gerade einmal 12 Jahre alt! Dem waren heftigste De-
batten im parlamentarischen und im außerparlamen-
tarischen politischen Raum vorausgegangen, Mütter-
fronten stritten mit Väterfronten, die einen sprachen
von der Entrechtung der Mutter, die anderen von Vä-
tern zweiter Klasse – ein Zustand übrigens, der bis
heute anhält. Alsbald erhob sich die Frage, ob die Re-
gelung von 1998, nach welcher der nichteheliche Va-
ter nur unter bestimmten Voraussetzungen an der el-
terlichen Sorge für das Kind beteiligt werden kann,
mit der deutschen Verfassung übereinstimmt. Im Ja-
nuar 20035 äußerte sich das Bundesverfassungsgericht
hierzu erstmals. Es bejahte die Verfassungskonformi-
tät, fügte aber hinzu, der Gesetzgeber müsse beobach-
ten, ob die Väter von den Müttern tatsächlich und
wenn in welchem Umfang an der elterlichen Sorge be-
teiligt werden. Falls dies nicht oder nicht in ausrei-
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chendem Umfang der Fall sei, müsse der Gesetzgeber
andere Regeln finden, die dem verfassungsrechtlichen
Elternrecht des Vaters gerecht werden.

II.  Entwicklung seit Januar 2003
1.) Seit der eben zitierten Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahre 2003 sind – wie
vom Bundesverfassungsgericht verlangt – rechtstat-
sächliche Erhebungen angestellt worden, die in der
jetzigen neuesten Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts von Juli diesen Jahres teilweise wieder-
gegeben sind. Danach haben im Jahre 2008 gut die
Hälfte aller Eltern eines nichtehelichen Kindes, ge-
nau 50,7%, eine gemeinsame Sorgeerklärung abge-
geben. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass
knapp die Hälfte aller nichtehelichen Väter an der el-
terlichen Sorge für ihr Kind nicht beteiligt worden
sind. In der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts werden auch Ausführungen über die Gründe
und Motive dieser Entwicklung gemacht. Danach
sind es zum Teil kindbezogene Gründe, die die Mut-
ter davon abhalten, einer gemeinsamen Sorgeerklä-
rung zuzustimmen, es sind aber durchaus auch eige-
ne Gründe, die die Mütter anführen. So ist die Rede
davon, dass die in Frage kommenden Mütter im
Konfliktfall allein entscheiden wollen und darüber
hinaus kehrt häufig die Wendung wieder, sie wollten
mit dem Mann nichts mehr zu tun haben.

Klingt das zunächst einmal sehr egoistisch, muss
doch weiter gefragt werden, was dieser Haltung denn
zugrunde liegt. Harmonisch miteinander lebende El-
tern eines gemeinschaftlichen Kindes werden, ebenso
wie miteinander verheiratete Eltern, kaum je in die
Lage kommen, dass einer der Elternteile den Wunsch
hat, eine Entscheidung für oder gegen das Kind allein
zu treffen und ebenso wenig wird es in solchen part-
nerschaftlichen Situationen dazu kommen, dass etwa
die Mutter des Kindes erklärt, sie wolle mit dem Va-
ter des Kindes nichts mehr zu tun haben. Folglich
muss es sich um Konfliktfälle handeln.

Und eben dies bestätigt eine von einer früheren
Bundesregierung in Auftrag gegebene rechtstatsäch-
liche Untersuchung aus den 1990er Jahren (Vasco-
vics/Rost/Rupp, Lebenslagen nichtehelicher Kinder
1997). Hiernach bestand schon bei der Geburt des
nichtehelichen Kindes zwischen den Eltern in 17%
der Fälle keine Partnerschaft mehr und in den ersten
6 Monaten nach der Geburt des Kindes stieg die Zahl
der Trennungen auf über 50% in der Bundesrepublik
und auf 35% in der ehemaligen DDR. Mit anderen
Worten: Etwa ein halbes Jahr nach der Geburt des
nichtehelichen Kindes lebten nach dieser Untersu-
chung nur noch in jedem zweiten Fall die Eltern zu-
sammen. Dann aber stellt sich die Frage nach der
gemeinsamen elterlichen Sorge gänzlich anders.

Nun mag sich seit Ende der 1990er Jahre die Si-
tuation durchaus geändert haben. In dem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 21.7.2010 ist
ausgeführt, eine im Jahr 2006 durchgeführte Umfra-
ge des Bundesministeriums der Justiz zur gemeinsa-
men Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern, an
der sich 440 Jugendämter und 109 Rechtsanwälte
beteiligt hätten, habe das Ergebnis erbracht, dass
nach Schätzung der befragten Jugendämter und An-
wälte etwa 25-75% aller Eltern nichtehehlicher Kin-
der zusammen leben oder zumindest längere Zeit,
mindestens nämlich ein Jahr, zusammengelebt hät-
ten, ohne eine gemeinsame Sorge begründet zu ha-
ben. Weiter heißt es in dem Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts, dass seit der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahre 2003 die jähr-
lich rechtswirksam abgegebenen gemeinsamen Sor-
geerklärungen statistisch erfasst seien. Danach gab es
im Jahre 2004 eine Quote von 44,3%, im Jahre 2005
eine Quote von 45,2%, im Jahre 2006 eine Quote
von 46,6%, im Jahre 2007 eine Quote von 49,1%
und im Jahre 2008 eine Quote von 50,7%, womit ge-
meint ist, welche Quote der nichtehelich geborenen
Kinder aufgrund entsprechender Sorgeerklärung un-
ter die gemeinsame Sorge beider Eltern fallen. Selbst
wenn also die Zahl der Sorgeerklärungen nach dieser
Statistik zugenommen hat, bleibt doch festzuhalten,
dass immer noch ca. die Hälfte aller nichtehelich
geborenen Kinder nicht in der gemeinsamen
elterlichen Sorge ihrer beiden Eltern stehen.

2.) Derzeit werden im politischen Raum vor allem
zwei Regelungsmodelle diskutiert, das sogenannte
automatische Modell und das Antragsmodell.

Beim automatischen Modell soll das Vater-
schaftsanerkenntnis und die Sorgeerklärung des Va-
ters automatisch zur gemeinsamen Sorge für das
Kind führen. Widerspricht die Mutter, so soll das ge-
meinsame Sorgerecht entfallen und die Mutter soll
allein sorgeberechtigt werden. Nun soll der Vater das
Recht erhalten, das Familiengericht anzurufen und
dieses entscheidet dann darüber, ob im Interesse und
zum Wohl des Kindes die Eltern gemeinsam sorgebe-
rechtigt werden sollen oder ob die Mutter allein
sorgeberechtigt bleiben soll.

Das zweite Modell, das sogenannte Antragsmo-
dell, schlägt vor, es bei der Alleinsorge der Mutter
und des Kindes zu belassen. Gibt jetzt der Vater eine
Sorgeerklärung ab und anerkennt er das Kind, so hat
die Mutter zwei Möglichkeiten. Stimmt sie zu,
kommt es – wie schon jetzt nach geltendem Recht –
zur gemeinsamen elterlichen Sorge. Stimmt die Mut-
ter nicht zu, soll der Vater das Familiengericht anru-
fen können, das dann wiederum entscheidet, ob er an
der elterlichen Sorge beteiligt wird oder nicht. Die
Einzelheiten beider Modelle sind noch hoch streitig.
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Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter
(VAMV) vertritt mit Nachdruck das Antragsmodell.
Der Verband hat jetzt einen eigenen Formulierungs-
vorschlag zur Neuregelung des § 1626a BGB ge-
macht.6 Dem Antrag ist auch eine ausführliche Be-
gründung beigegeben. Entscheidend an dem Vor-
schlag des VAMV sind die Absätze 3 und 4. Danach
überträgt das Familiengericht auf Antrag des nichtsor-
geberechtigten, aber sorgewilligen Elternteils die elter-
liche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge auf
beide Elternteile gemeinsam, wenn dies dem Kindes-
wohl entspricht. Das Familiengericht muss also das
Kindeswohl positiv prüfen. Für diese Prüfung gibt der
von dem VAMV vorgeschlagene Abs. 4 Prüfungskri-
terien. Dies ist ein Katalog von 6 Kriterien, die zur
Prüfung des Kindeswohls heranzuziehen sind. An ers-
ter Stelle steht die Erwartung, dass die Eltern künftig
zu einer kindeswohldienlichen Kooperation bereit
und in der Lage sind. An zweiter Stelle nennt der Ent-
wurf eine Retrospektive: Die Eltern müssen in der
Vergangenheit in der Lage gewesen sein, über die Be-
lange des Kindes sachlich zu kommunizieren. An drit-
ter Stelle steht das Umgangsrecht. Es muss geprüft
werden, ob der Antrag stellende Elternteil in der Ver-
gangenheit sein Umgangsrecht wahrgenommen hat.
An vierter Stelle steht die Frage, ob es zwischen Vater
und Kind eine tragfähige Beziehung gibt. An fünfter
Stelle soll geprüft werden, ob der Antrag stellende El-
ternteil in der Vergangenheit regelmäßigen Unterhalt
gezahlt hat, und schließlich soll geprüft werden, ob
Umstände vorliegen, die die Ausübung eines gemein-
samen Sorgerechts unzumutbar machen. Insbesonde-
re das letzte Kriterium ist, wie rasch zu erkennen ist,
eines, das auf unbestimmten Rechtsbegriffen beruht.
Hier könnte sich, würde dieser Vorschlag Gesetz, eine
reichhaltige Rechtsprechung anschließen.

III. Probleme bei der anstehenden
Neufassung von § 1626a BGB

Die Erfahrungen, die seit 1998 mit der Beibehaltung
gemeinsamer elterlicher Sorge bei getrennten und ge-
schiedenen Eheleuten gemacht worden sind, sollten
unbedingt berücksichtigt werden, wenn es um die
jetzt erforderliche Neuregelung der gemeinsamen el-
terlichen Sorge bei nicht miteinander verheirateten
Eltern geht.

1.) Was soll z.B. gelten, wenn die getrennt leben-
den, nichtehelichen Eltern bei gemeinsamer elterli-
cher Sorge grundlegend unterschiedliche Auffassun-
gen über die Wahl des Kindergartens oder der Schule
haben? Der Vater ist für einen anthroposophischen
Kindergarten, die Mutter für den nächstgelegenen
städtischen Kindergarten – die Mutter bevorzugt eine

Montessori Schule, der Vater will keine elitäre Erzie-
hung des Kindes? Die Mutter, bei der das Kind lebt,
findet Jahre nach der Geburt eine Arbeitsmöglichkeit
in einer weit entfernt liegenden Region, wohin sie mit
dem Kind umziehen möchte, um ihre eigene wirt-
schaftliche Lage zu verbessern. Der Vater will dies
nicht, weil er seinen Umgang auf diese Weise er-
schwert sieht. Die Mutter hat das Empfinden, das
Kind müsse unbedingt kindertherapeutisch behan-
delt werden, weil es im Kindergarten und in der Schu-
le auffällig ist. Der Vater hält von derartigen Maßnah-
men im Kindesalter überhaupt nichts und gibt sein
Einverständnis nicht. Dies sind die wirklichen Proble-
me, die sich im Alltag stellen und die dadurch ver-
stärkt werden, dass die Eltern eben nicht zusammen
leben, ja sich oft im Konflikt getrennt haben.

2.) Aus meiner Sicht bleibt deshalb überhaupt
nur die Lösung, dass das Familiengericht auf Antrag
eines Elternteils entscheidet, ob die gemeinsame el-
terliche Sorge dem Wohl des Kindes dient oder nicht.
Das Wohl des Kindes muss alleiniger Maßstab sein,
dem Kind ist nicht gedient, wenn der abwesende El-
ternteil zwar eine Rechtsposition hat, die aber im täg-
lichen Leben des Kindes zu teils unüberwindlichen
Schwierigkeiten führt. Auf der anderen Seite muss
selbstverständlich der Vater auch die Möglichkeit ha-
ben, die Alleinsorge für sich zu beantragen und zu er-
halten, wenn dies für das Wohl des Kindes erforder-
lich ist. Beide Fälle hat das Bundesverfassungsgericht
vorläufig dahin geregelt, dass dem Vater der Zugang
zu den Familiengerichten eröffnet wird.
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